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Herkunftssicherungs- und Informationssystem für Tiere (HIT)
Möglichkeit der Vergabe von Registriernummern an praktizierende
Tierärzten

Anlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit möchte ich Sie darüber in Kenntnis setzen, dass mit der Änderung der

Verordnung zur Übertragung von Aufgaben nach dem Tierseuchengesetz

nunmehr die rechtliche Basis für die Vergabe von Registriernummern an

beauftragte oder bevollmächtigte Tierärzte gegeben ist.

Dabei ist unter beauftragter Tierarzt ein Tierarzt im behördlichen Auftrag

gemäß § 2 Abs. 2 Tierseuchengesetz zu verstehen. Ein bevollmächtigter

Tierarzt handelt nach Vollmacht eines Tierhalters.

Diese Tierärzte können mit dieser Nummer bei der Regionalstelle des HIT

dem Landeskontrollverband in Halle den Zugang zur HIT-Datenbank

beantragen und erhalten von dort die dafür notwendige PIN-Nummer. Eine

weitere Voraussetzung für die Teilnahme an der HIT-Datenbank für

bevollmächtigte Tierärzte ist die Hinterlegung einer Vollmacht des jeweiligen

Tierhalters, aufgrund derer der praktizierende Tierarzt im Auftrag des

Tierhalters Daten einsehen und verschiedene definierte tiergesundheitliche

Eintragungen vornehmen kann.
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Das Muster der zu nutzenden Vollmacht kann aus der Datenbank heruntergeladen werden

(Anlage).

Ich weise vorsorglich darauf hin, dass für die Vergabe der Registriernummer durch die

zuständigen Landkreise/ kreisfreien Städte Kosten in Höhe von 10 bis 30 Euro geltend gemacht

werden können.

Ich bitte um Kenntnisnahme und Weiterleitung dieser Information an den durch Sie vertretenen

Personenkreis. Das LVwA wird gebeten, die Landkreise und kreisfreien Städte zu informieren.



Regionale Stelle im HI-Tier

Hoftierarzt-Vollmacht und datenschutzrechtliche Einwilligung
im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung

Hiermit erteile ich Vollmachtgeber (Tierhalter)

Name: 	

Anschrift:

Registriernummer: 	

dem Bevollmächtigten (betreuenden Tierarzt)

Name: 	

Anschrift:

Registriernummer: 	

ab dem eine Vollmacht für

1. die Abfrage folgender im Zusammenhang mit Tierseuchenbekämpfungsverfahren erhobene

und in der HI-Tier Datenbank gespeicherte Daten:

Registriernummer und Anschrift des Vollmachtgebers, Bestandsregister, Untersuchungsantrag,

Untersuchungsergebnisse, Gesundheitsstatus von Tieren und Impfdaten.

2. die Eingabe von Untersuchungsergebnissen und Impfungen im Zusammenhang mit

Tierseuchenbekämpfungsverfahren.

Die Vollmacht darf vom Bevollmächtigten nur im Rahmen von Tierseuchenbekämpfungsverfahren

genutzt werden.

Der Bevollmächtigte ist verpflichtet, seine PIN nur selbst zu verwenden und zu verhindern, dass sie

anderen Personen zugänglich ist. Es ist untersagt, Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur

jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu

machen oder sonst zu nutzen.

Die Vollmacht kann jederzeit widerrufen werden. Der. Widerruf muss der Regionalstelle schriftlich

mitgeteilt werden.

Ort, Datum	 (Unterschri ft des Vollmachtgebers)

Das Original dieser Vollmacht bleibt beim Bevollmächtigten, der Vollmachtgeber und-die Regionalstelle erhalten Jeweils eine Kopie.

Die Einrichtung einer Vollmacht ist in einigen Bundesländern kostenpflichtig und wird dem Vollmachtgeber in Rechnung gestellt.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer zuständigen Adressdatenstelle.



Name
Adresse

Die Hoftierarzt-Vollmacht ist an die zuständige Stelle zu senden!
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